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Ei nforstungsrec hte- 
übereinkommen 1998 

von Mag. Hermann Deimling 

Mit der Unterzeichnung des Einfor- 
stungsrechteübereinkommens am 
18.2.1999 haben Einforstungsver- 
band und Österr. Bundesforste AG 
das Verhältnis zwischen Staats- 
waldeingeforsteten und Staats- 
waldbewirtschafter auf eine neue 
Basis gestellt. 
Mag. Hermann Deimling, Ge- 
schäftsführer des Verbandes der 
Einforstungsgenossenschaften 
mit Sitz in Gmunden (OÖ), führt zu 
diesem Übereinkommen nähere 
Details aus. 

Ausgangspunkt für das 
Einforstungsrechteüberein- 
kommmen war die Neuorgani- 
sation der Österr. Bundesforste 
AG und ihre Auswirkung auf 
die Erfüllung der Holz-, Weide- 
und Streunutzungsansprüche 
der 18.000 Staatswaldeinge- 
forsteten. In einjährigen Ver- 
handlungen konnten die bei- 
den Verhandlungsteams Mei- 
nungsverschiedenheiten der 
Vergangenheit durch Klarstel- 
lungen etwa im Bereich der ur- 
kundlichen Holzsortimente er- 
setzen und Regeln erstellen, 
die künftig eine rationelle Ab- 
wicklung der Einforstungsan- 
Sprüche gewährleisten sollen. 
Dieses Verhandlungsergebnis, 
das nicht zuletzt mit tatkräfii- 
ger Unterstützung durch Land- 
wirtschaftsminister Mag. 
MOLTERER, der träsidenten- 
konferenz der Landwirt- 
schaftskammern Österreichs 
und insbesondere der Salzbur- 
ger Landwirtschaftskammer 
zustande kam, wurde in einem 
zeitlich unbefristeten Vertrag 
festgehalten, der für alle 
Staatswaldeingeforsteten, die 

Mitglied 
des Einfor- 
stungsverbandes sind, Geltung 
hat. Wesentliche Details dieses 
Vertragswerkes werden hier 
den Eingeforsteten in Erinne- 
rung gerufen. 

Allgemeine Regeln für 
die Partnerschaft Ein- 
forstungsberechtigte 
und ÖBf AG 

Die ÖBf AG hat sich in 
diesem Vertragswerk zunächst 
verpflichtet, den einforstungs- 
belasteten Staatswald als Ga- 
rant der zahlreichen Einfor- 
stungsrechte so zu bewirt- 
schaften, daß er den multifunk- 
tionalen Anforderungen unter 
Berücksichtigung der ökologi- 
schen Grundlagen, insbeson- 
dere durch Orientierung an den 
natürlichen Waldgesellschaf- 
ten, bestmöglich und nachhal- 
tig gerecht wird. Auch die Ein- 
forstungsberechtigten werden 
zur Erreichung dieses gemein- 
samen Zieles durch pflegliche 
Arbeit bei der Durchführung 
ihrer Nutzungen beitragen. Die 
ÖBf AG hat sich zu einer kon- 

struktiven Zusammenarbeit Dotz erklärtem Ziel 
mit den Einforstungsberechtig- der Wald- und Weide- 
ten und dem Einforstungsver- trennung soll auf den 
band bekannt und zugesagt, Bestand der Waldwei- 
die Einforstungsrechte im derechte Rücksicht 
Rahmen der Regulierungsur- genommen werden 
kunden, der Einforstungsgeset- 
ze und der gültigen Überein- 
kommen bestmöglich zu be- 
dienen. 

Um eine urkunds-, überein- 
kommens- und gesetzeskonfor- 
me Erfüllung der Einforstungs- 
ansprüche zu gewährleisten, 
wird die ÖBf AG wie auch der 
Einforstungsverband seine 
Mitarbeiter bzw. Mitglieder re- 
gelmäßig in Einforstungsbelan- 
gen schulen. Hiefür werden 
zwischen Einforstungsverband 
und ÖBf AG einheitliche Schu- 
lungsgrundlagen (z.B. Einfor- 
stungshandbuch) erarbeitet. 
Einforstungszuständige Berei- 
che innerhalb der ÖBf AG wer- 
den mit ausreichendem und ge- 
schultem Personal besetzt. In 
einforstungsintensiven Forst- 
betrieben werden eigene Spe- 
zialisten installiert. + 
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Zur Verbesserung der 
Kommunikation wird auf 
Wunsch der Eingeforsteten der 
jeweilige Revierleiter einen re- 
gelmäßigen oder sporadischen 
Sprechtag für die Eingeforste- 
ten einer Ortschaft abhalten. 
Insgesamt wird die ÖBf AG 
ihre Kommunikations- und 
Entscheidungswege so gestal- 
ten, daß über Anliegen von 
Eingeforsteten innerhalb ver- 
tretbarer Fristen entschieden 
werden kann. Auch ablehnen- 
de Entscheidungen sind den 
Eingeforsteten innerhalb ver- 
tretbarer Frist bekanntzugeben. 
Um Doppelgleisigkeiten und 
Reibungsverluste hintanzuhal- 
ten, sind künftig alle mit dem 
Bezug der Einforstungsan- 
Sprüche im Zusammenhang 
bestehenden Maßnahmen, be- 
ginnend von der Anmeldung 
bis zur Abrechnung der Bezü- 
ge, möglichst von einem Mit- 
arbeiter der ÖBf AG zu be- 
werkstelligen. 

Rechtzeitige und aus- 
reichende Information 

Vor erheblichen Nutzungs- 
änderungen auf einforstungs- 
belasteten Grundstücken (2.B. 
Schotterabbau etc.) wird die 
ÖBf AG die Eingeforsteten 

b. 

oder deren Vertreter rechtzeitig 
und ausreichend informieren 
und einvernehmliche Lösun- 
gen anstreben. 

Die ÖBf AG hat versichert, 
auf die Aufbewahrung aller 
einforstungsrelevanten Unter- 
lagen, insbesondere im Lichte 
der laufenden Umstrukturie- 
rung, besonders Bedacht zu 
nehmen. Den Berechtigten ist 
es künftig gestattet, in Regulie- 
rungsurkunden und sonstigen 
Einforstungsunterlagen der 
Forstbetriebe, nach vorheriger 
Anmeldung, Einsicht zu neh- 
men. Die Einsichtnahme in 
Unterlagen, die forstfachspezi- 
fische Kenntnisse erfordert, ist 
nur den Organen des Einfor- 
stungsverbandes vorbehalten. 

Auch zwischen ÖBf AG 
und dem Einforstungsverband 
soll die Zusammenarbeit ver- 
bessert und intensiviert werden 
durch 
0 regelmäßige Aussprache mit 

dem Vorstand der ÖBf AG 
(mindestens zweimal 
jährlich) 

0 Anhörung des Einforstungs- 
verbandes zu Einforstungs- 
rechte berührenden Vor- 
standsentscheidungen 

0 Einsetzung von Arbeitsgrup- 
pen zur Behandlung beson- 

derer Einforstungsangele- 
genheiten. 

Für die Eingeforsteten im 
Bundesland Tirol besonders 
bedeutsam ist die vertragliche 
Zusicherung der ÖBf AG, den 
Tiroler Einforstungsberechtig- 
ten künftig die Mitbenützung 
der bundesforstlichen Eigen- 
Wege für Zwecke der Ausü- 
bung ihrer Einforstungsrechte 
unentgeltlich zu gestatten 
(Wegfall der bisher verlangten 
Benützungsentgelte). 

Holzbezugsrechte 
betreffende Ver- 
tragsinhalte 

Ein Kernstück des Einfor- 
stungsrechteübereinkommens 
ist die einvernehmliche Festle- 
gung von Dimension und Qua- 
lität der urkundlichen Holzsor- 
timente (Brennholz, Bauholz, 
Zeugholz, Zaunholz) und die 
Klarstellung, daß beim wei- 
chen Brennholz die Rinde 
selbst dann nicht mehr als Be- 
zug angerechnet werden darf, 
wenn der Berechtigte dieses 
weiche Brennholz in Rinde zur 
Abmaß stellt (Ausnahmen 
nach div. Brennholzumrech- 
nungsübereinkommen mög- 
lich). 

Von den sehr umfangrei- 
chen vertraglichen Sorti- 
mentsfestlegungen sei der 
Kürze halber nur die einver- 
nehmliche Festlegung über 
das Bauholzsortiment er- 
wähnt. Darunter ist, soferne 
keine näheren Bestimmungen 
in den Urkunden vorliegen, 
weiches Nadelholz ohne Rin- 
de in einer Länge ab 3 m und 
einer Mindeststärke von 18 
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cm Zopfdurchmesser ohne 
Rinde (20 cm Mittendurch- 
messer ohne Rinde) zu verste- 
hen. Dieses Holz muß bau- 
holzgeeignet, gesund und ge- 
rade sein. Abholzigkeit ist 
zulässig bis 1,5 cm pro Lauf- 
meter Blochlänge. Buchs ist 
zulässig bis höchstens 10 % 
des Durchmessers der Sicht- 
fläche des Stammabschnittes. 

Jährliche Holzanmel- 
dung der Eingeforsteten 

Beidseitig ist man bestrebt, 
die Einrichtung der Holzfor- 
stung (jährliche Holzanmel- 
dung der Eingeforsteten) künf- 
tig wieder zu stärken. Die 
Holzanmeldung hat zwar am 
Holzforstungstag zu erfolgen, 
kann aber bis spätestens 31.5. 
jeden Jahres beim zuständigen 
Revierleiter nachgereicht wer- 
den. Holzgebühren, künftig 
auch Brennholzgebühren, die 
bis zum 3 1.5. nicht angemeldet 
wurden, werden auf das näch- 
ste Bezugsjahr gutgeschrieben. 
Die Ansparung von Brenn- 
holzgebühren kann künftighin 
bis zu 10 Jahre, maximal je- 
doch bis zu 50 rm erfolgen. 
Über den regulierungsurkund- 
lichen Anspruch hinausgehend 
hat die ÖBf AG auch den Vor- 
ausbezug von Brennholz bis zu 
einer Jahresgebühr vertraglich 
zugestanden. Im Jnteresse ei- 
ner rationellen Gestaltung der 
Erfüllung der Einforstungs- 
holzansprüche liegen auch die 
vertraglichen Regelungen über 
die Möglichkeit des künftigen 
gemeinschaftlichen Holzbezu- 
ges, über die entgeltliche Zur- 
verfügungstellung bundes- 

forstlicher Holzwerbungs- und 
Bringungsgeräte, über die kon- 
zentrierte Vorzeige des Einfor- 
stungsholzes sowie über die 
künftig mögliche Winterschlä- 
gerung des Einforstungshol- 
zes. 

Waldweidenutzungs- 
rechte betreffende 
Vertragsin halte 

Trotz des erklärten Zieles 
der Wald- und Weidetrennung 
hat die ÖBf AG vertraglich zu- 
gestanden, bei ihrer Bewirt- 
schaftung auf den Bestand der 
Waldweiderechte Rücksicht zu 
nehmen und vorhandene natür- 
liche Waldblößen, die der Auf- 
forstungspflicht nicht unterlie- 
gen, künftig zu erhalten. 

Die ÖBf AG hat sich bereit 
erklärt, Waldweiderechtsneu- 
Ordnungen und Ablösungen zu 
forcieren und dabei 

kompetente und fachkundi- 
ge ÖBf Mitarbeiter einzu- 
setzen 
die Grundlagenerhebung zu 
unterstützen 
und künftig auch schrittwei- 
sen Lösungen (Teilablösun- 
gen bzw. Teilumwandlun- 
gen) zuzustimmen. 

Einforstungsverband und 
ÖBf AG erhoffen sich von 
diesem Vertragswerk eine ent- 
sprechende Umsetzung auf 
beiden Seiten, eine Optimie- 
rung der Zusammenarbeit so- 
wie eine Minimierung der 
Reibungsverluste und Kon- 
flikte zwischen den Staats- 
waldeingeforsteten und den 
Mitarbeitern der ÖBf AG. Die 
Inhalte dieses Einforstungs- 
rechteübereinkommens sowie 
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alle sonstigen bestehenden 
vertraglichen Vereinbarungen 
zwischen Einforstungsver- 
band und ÖBf AG wurden in 
einem sogenannten Einfor- 
stungshandbuch zusammen- 
gefaßt. Als erste gemeinsame 
Informations- bzw. Schu- 
lungsgrundlage wurde dieses 
Einforstungshandbuch allen 
Mitgliedern der im Einfor- 
stungsverband zusammenge- 

nossenschaften sowie allen 

heiten betrauten Mitarbeitern 

ben. schuften 

schlossenen Einforstunsge- 

mit Einforstungsangelegen- 

der ÖBf AG zur Hand gege- 
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